Berlin
[image: image1.jpg]


Frau Zahnärztin Dr.l
22. Februar 2008
Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. |
die Antwort des Herrn Dr. Husemann auf Ihr Schreiben kann der Rechnungsprüfungsausschuss nicht unwidersprochen lassen.
1    Herr Dr. Husemann behauptet, „dass der gesamte Vorstand im Jahre 2005 weniger Sitzungsgeld abgerechnet hat, als der Rechnungsprüfungsausschuss im Jahre 2007 für die Prüfung des Rechnungsjahres 2005!"
Das ist unrichtig. Der hauptamtliche Vorstand hat im Jahr 2005 ausweislich des Jahresabschlusses an Sitzungsgeldern und Reisekosten 29.005,26 € abgerechnet. Selbst für die Teilnahme an einem Golfturnier oder die Überprüfung der eigenen Dienstverträge hat sich der Vorstand Sitzungsgelder bewilligt. Zu den o.e. Sitzungsgeldern müssen Sitzungsgelder von der Apobank und der Bundes KZV addiert werden, so dass die Gesamtsumme deutlich höher ausfällt.
Der ehrenamtliche Rechnungsprüfungsausschuss hat etwa 13.500,00 € an Sitzungsgeldern für die gewiss nicht leichte
Überprüfung bei zum Teil massiver Behinderung seitens des Vorstandes der KZV Berlin abgerechnet.
2 Anlässlich der Reise zum offiziellen Festakt zum 65.
Geburtstag des saarländischen KZV Präsidenten behauptet Herr
Dr. Husemann, dass bereits im Vorfeld am Freitagabend mit
dem Vorstand der KZBV eine Sitzung abgehalten wurde. Aus
den dem RPA vorliegenden Unterlagen ist nicht ersichtlich,
dass am Freitag eine Sitzung des KZBV - Vorstandes in
Wiesbaden stattgefunden hat. Dies hat Herr Dr. Husemann
auch in keiner seiner bisherigen Stellungnahmen erwähnt.
3 Herr Dr. Husemann behauptet, „es fehlen auch keine Belege,...
der Rechnungsprüfungsausschuss wollte lediglich noch
umfangreichere Unterlagen."
Das ist unwahr.
In seiner Stellungnahme gegenüber dem Tagesspiegel hatte
Herr Dr. Husemann noch eingeräumt:
„Die Unvollständigkeiten wurden daraufhin ab August 2005 eingestellt."
Es fehlt jedoch nach wie vor eine Vielzahl von Belegen und Nachweisen über die Berechtigung der von der KZV ausgekehrten Gelder.
Herrn Dr. Husemann scheint im Übrigen nicht bekannt zu sein, was ein durchlaufender Posten ist. Einnahmen aus Fort​bildungsveranstaltungen können nur dann ein durchlaufender Posten sein, wenn diese, so wie sie eingegangen sind, als
Ausgaben an eine andere Organisation oder Person abgeführt werden. Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte fehlende Unterlagen für Zahlungen an den Referenten für die Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Einnahmen aus diesen Fortbildungsveranstaltungen laufen selbstverständlich nicht als durchlaufende Posten dagegen.
4.   Herr Dr. Husemann behauptet, die Vertreterversammlung sei sich im Klaren darüber gewesen, dass er (allein) es nicht schaffen könne, die Differenzen aus KFO und ZE mal ebenso zu erledigen, und nebenbei auch noch die Schlichtung und die Öffentlichkeitsarbeit noch mitzumachen.
Diese Antwort vernebelt den vom
Rechnungsprüfungsausschuss beanstandeten Sachverhalt, und das soll sie auch.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte folgende Feststellung getroffen:
Die monatliche pauschale Entschädigung für den Kollegen Dr. Jörg Meyer für das Referat „Öffentlichkeitsarbeit" war bei Aufstellung des Haushaltes nicht vorgesehen. In diesem Bereich fielen Reisekosten und Sitzungsgelder an, die ebenfalls nicht vorgesehen waren. Der Haushaltsposten „ Öffentlichkeitsarbeit" in Höhe von 46.300,00 € wurde so um 22.862,46 € überschritten.
Was wirklich im Rechnungsprüfungsbericht steht, möchte der Vorstand die Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht wissen lassen. Er hat den Bericht bisher nicht einmal als Anlage zum Protokoll der Vertreterversammlung vom 3. Dezember 2007
genommen, auf der er erörtert worden ist, und geht gegen seine Veröffentlichung im Internet juristisch vor.
5.
Herr Dr. Husemann behauptet, dass er ihm rechtmäßig
zustehende Sitzungsgelder etwa 700,00 € zurückgezahlt habe,
„um stundenlangen Diskussionen aus dem Wege" zu gehen.
Entweder die Gelder stehen ihm zu, dann muss er sie behalten, oder sie stehen ihm nicht zu, dann hat er sie der KZV zurück zu gewähren. Dazwischen gibt es allenfalls Spenden. Es ist aber nicht akzeptabel, der KZV nach Gutsherrenart eben mal von ihm nach Gutdünken geschätzte etwa 700,00 € zukommen zu lassen, „um stundenlangen Diskussionen aus dem Wege" zu gehen.
6.
Herr Dr. Husemann fragt, wer, wenn nicht der noch
amtierende ehrenamtliche Vorstand sich um die Dienstverträge
für den hauptamtlichen Vorstand hätte kümmern, und wer,
wenn nicht eine Anwaltskanzlei sie entwerfen können, so wie
die beiden VV- Vorsitzenden logischerweise ihre Rechts​
anwaltskanzlei mit der Prüfung der Dienstverträge beauftragt
hätten.
Die rhetorischen Fragen des Herrn Dr. Husemann lenken wieder einmal von dem ab, was der Rechnungsprüfungsausschuss beanstandet hat.
Wenn Herr Dr. Pochhammer sich den von ihm für seine Haupt​amtlichkeit gewünschten Dienstvertrag über etliche Stunden zu Sätzen von 200,00 € bis 350,00 € pro Stunde in der Anwaltskanzlei seines Bruders ausarbeiten lässt, dann ist das
sein Privatvergnügen, und muss nicht auch noch, wie geschehen, von der KZV bezahlt werden. Im Übrigen wurden diese Verträge erst nach der Wahl des derzeitigen hauptamtlichen Vorstandes in der Anwaltskanzlei des Bruders des Kollegen Pochhammer in Auftrag gegeben.
Folgerichtig wäre es daher gewesen, dass die Vorsitzenden der Vertreterversammlung rechtzeitig vor dem Eintritt der Hauptamtlichkeit, die ja nicht aus heiterem Himmel kam, entweder die bei der KZV beschäftigten Volljuristen oder eine Anwaltskanzlei ihrer Wahl mit der Ausarbeitung von Vorstandsverträgen für den Fall der Hauptamtlichkeit beauftragt hätten.
Vor der Wahl hätten die Kandidaten, nach der Wahl die gewählten Vorstände ihre Anwälte mit der Überprüfung Ihrer Verträge beauftragen können - selbstredend auf ihre eigenen Kosten. (Ob der seinerzeit ehrenamtliche Vorstand diese Verträge vorgelegt hätte, wenn er nicht in das Hauptamt gewählt worden wäre, sei dahingestellt.)
7.    Herr Dr. Husemann behauptet, dass alle Kritikpunkte im Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses besprochen und Missverständnisse ausgeräumt worden seien, der Rechnungsprüfungsausschuss seinen Bericht aber dennoch nicht korrigiert habe, so dass er von vorsätzlichem Handeln des Rechnungsprüfungsausschusses ausgehe.
Das ist unwahr.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte den Entwurf seines
Berichts dem Vorstand zur Stellungnahme vorgelegt. Der
Vorstand hatte Gelegenheit, dazu mündlich und schriftlich Stellung zu nehmen. Seine Stellungnahmen sind vom Rechnungsprüfungsausschuss im endgültigen Bericht, welcher der Vertreterversammlung am 03.12.2007 vorgestellt worden ist, berücksichtigt worden. Missverständliche Formulierungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss dabei unmissverständlich gefasst. Da der Rechnungsprüfungsausschuss bereits in seinem Bericht für das Jahr 2003 auf Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Sitzungsgeldern und Reisekosten hingewiesen hatte, bestand seitens des Vorstands der KZV der „Wunsch", auf die neuerliche Erwähnung dieser Unregelmäßigkeiten zu verzichten. Dem hat der Rechnungsprüfungsausschuss nicht entsprochen.
Sehr geehrte Frau Kollegin,
wir denken, Sie ersehen aus alledem, dass Sie gut daran tun, den Wahrheitsgehalt der Äußerungen des Kollegen Dr. Husemann in jedem Falle kritisch zu hinterfragen.
Mit freundlichen kollegialen Grüssen Für den Rechnungsprüfungsausschuss
Dohmeier    Klutke   Palloks
